
Wie viele Ersthelfer müssen im Betrieb anwesend sein?

Nach § 26 Abs. 1 der Grundsätze der Prävenon DGUV Vorschri 1 

(bisher BGV A1/GUV A1) errechnet sich die Anzahl der Ersthelfer, 

die mindestens zur Verfügung stehen müssen, wie folgt:

 

         Bei 2 bis 20 anwesenden Versicherten

                  1 Ersthelfer benögt 

         Bei mehr als 20 anwesenden Versicherten 

         Variiert je nach Betriebsart:         

         Verwaltungs- und Handelsbetriebe           Sonsge Betriebe

         Ersthelfer-Mindestanteil der anwesenden         Ersthelfer-Mindestanteil der anwesenden 

         Versichterten: 5%                     Versichterten: 10%

BeiBei der Anzahl der Versicherten sollen auch Schichtbetrieb, Abwesenheit einzelner Personen, z.B. Fortbildung, 

Ferien, Krankheit und Personalwechsel, berücksichgt werden.

Diese Erste Hilfe Kurse entsprechen den Vorgaben der Unfallversicherungsträger für die Erste Hilfe in Betrieben 

(DGUV Vorschri 1, DGUV Grundsatz 304-001).

Betriebliche Ersthelfer Aus- und Fortbildung

Die UVV Grundsätze der Prävenon (BGV A1) fordert vom Unternehmer, dass für die Erste-Hilfe-Leistung eine 

ausreichende Zahl Ersthelfer zur Verfügung stehen muss. Hierfür dürfen jedoch nur Personen eingesetzt werden, 

die ihre Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe bei einer Stelle gem. § 26 Abs. 2 UVV BGV A1 erhalten haben.

Erste Hilfe Kurse für Unternehmen
Aus- und Fortbildung von betrieblichen Ersthelfern

Dauer

Ausbildung: 7,5 Stunden

9 Unterrichtseinheiten

Fortbildung: 7,5 Stunden

9 Unterrichtseinheiten 

Ort

In Ihren Räumlichkeiten 
oder in unseren 
Schulungsräumen

Kosten

Die Berufsgenossenscha 

trägt die Kosten für:

Lehrgang: 30,00 € 

 Termine

Bei der Wahl des Termins 
und der Uhrzeit richten wir 
uns ganz nach Ihren Vor-
stellungen. Sprechen Sie 

uns an.



Bankverbindung: Deutsche Bank 

IBAN   DE 96 3507 0024 0048 8833 00

BIC      DEUTDEDB350

Steuer-Nr:   119/5852/1475

Tel:                    02841/48 08 963

E-Mail:              info@helpfirst.de

Internet:           www.helpfirst.de

Help First GbR 

Sitz: Moers 

Geschäsführer: 

Marius Ghaja, Oliver Rutkowski

Kontakt
Wir beraten Sie gerne. Sprechen Sie uns an.


